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I. Entgelttabelle zu Abteilung 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 17. Sep-

tember 2018 zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) vom 15. August 2002, 
gültig ab 01.01.2020 (Anlage 1 und 2) 

 
Vor der endgültigen Unterzeichnung des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 17. September 

2018 zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) ist ein kleiner Fehler aufgefallen, der zu berichti-
gen war. Es handelt sich dabei um einen Tabellenwert in der Abteilung 3.  
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Die fünfte Stufe der EP 9 ist in unseren veröffentlichten Tabellen mit einem Wert von 3.830,- Euro 
ausgewiesen. Richtigerweise muss es aber 3.831,- Euro heißen.  
 
In der Anlage fügen wir die an dieser Stelle verbesserten korrekten Tabellen bei (Monatsentgelte und 
Stundenentgelte). 
 

 
II.  Erhöhung der Werte für die Bewertung der Unterkünfte 

 
Nach § 3 des Tarifvertrages über die Bewertung der Unterkünfte für Arbeitnehmerinnen vom 

26. Februar 2008 sind die einzelnen Werte zu demselben Zeitpunkt und zu demselben Vom-Hundert-
Satz zu erhöhen oder zu vermindern, um den der aufgrund § 17 Satz 1 Nr. 3 SGB IV in der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung allgemein festgesetzte Wert für Wohnungen mit Heizung und Beleuch-
tung erhöht oder vermindert wird. Der Entwurf der entsprechenden Änderungsverordnung liegt vor. 
 
Mit der Erhöhung des Wertes für freie Unterkunft in der SvEV ändert sich § 2 des Tarifvertrages über 
die Bewertung der Unterkünfte für Arbeitnehmerinnen ab dem 1. Januar 2019 wie folgt: 
 
1. Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 2 

Bewertung der Unterkünfte 
 

(1) Der Wert der Unterkünfte wird wie folgt festgelegt: 
 

Unterkünfte je qm Nutzfläche monatlich 
 

ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen 7,76 €“ 
mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen 8,60 €“ 
mit eigenem Bad oder Dusche 9,83 €“ 
mit eigener Toilette und Bad oder Dusche 10,93 €“  
mit eigener Kochnische, Toilette und Bad oder Dusche 11,65 €“ 

 
2. In Absatz 4 Unterabsatz 3 wird der Betrag von „4,55 €“ ersetzt durch den Betrag           

von „4,65 €“. 
 
 
III. Nächstjähriger Termin der Mitgliederversammlung des VKDA 
 
 Anlässlich der 40. Mitgliederversammlung des VKDA am 19. November 2018 in Rendsburg 
wurde folgender nächstjähriger Termin vereinbart: 
 
Die 41. Mitgliederversammlung wird am  
 

Montag, 9. Dezember 2019 um 14:00 h  
in der Kapelle des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein 

Kanalufer 48 in 24768 Rendsburg  
 

stattfinden. 
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IV. In eigner Sache 
 

In der 52. Kalenderwoche des Jahres 2018 stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle für 
Auskünfte nicht zur Verfügung. 
 
Wir wünschen allen Vertretern und Mitarbeitern unserer Mitglieder sowie Empfängern dieses Rund-
schreibens ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 

 

 
 
 
 

 
Kunst 
Geschäftsführer 
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Anlage 1 zum Rundschreiben 6-2018  
 
 

Nr. 2 
 

Entgelttabelle zu Abteilung 3 
 

(gültig ab 01.01.2020) 
 

(monatlich in Euro) 
 

Entgelt- 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 
gruppe      

  nach 3 Jahren nach 7 Jahren nach 12 Jahren nach 20* Jahren 
EP 3 2.164 2.276 2.442 2.692 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
EP 4 2.442 2.593 2.731 2.939 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
EP 5 2.593 2.731 2.871 3.081 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
EP 6 2.731 2.830 2.980 3.228 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
EP 7 2.871 3.050 3.193 3.436 3.498 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
EP 8 2.960 3.140 3.286 3.599 3.664 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
EP 9 3.049 3.230 3.427 3.763 3.831 

   
EP 10 3.138 3.320 3.621 3.926 3.997
(alt E 8)  3.675 €  3.997 €
EP 11 3.388 3.610 3.776 4.069 4.142

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
EP 12 3.637 3.886 4.134 4.494 4.575 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
EP 13 3.997 4.344 4.771 5.060 5.151

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
     

* Ab 01.01.2022 wird die 5. Stufe nach einer Erfahrungszeit von 18 Jahren erreicht.“ 
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Anlage 2 zum Rundschreiben 6-2018 
 

Stundenentgelttabelle zu Abteilung 3 
 

Stundenentgelttabelle zu § 14 Abs. 4 Satz 3 zum KTD 
(1/168,33 des Monatsentgelts) 

 
(gültig ab 01.01.2020) 

 
(in Euro) 

 
Entgelt- 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 
gruppe      

  nach 3 Jahren nach 7 Jahren nach 12 Jahren nach 20 Jahren 
   
EP 3 12,86 13,52 14,51 15,99  
      
EP 4 14,51 15,40 16,22 17,46  
      
EP 5 15,40 16,22 17,06 18,30  
      
EP 6 16,22 16,81 17,70 19,18  
      
EP 7 17,06 18,12 18,97 20,41 20,78 
      
EP 8 17,58 18,65 19,52 21,38 21,77 
      
EP 9 18,11 19,19 20,36 22,35 22,76 
      
EP 10 18,64 19,72 21,51 23,32 23,75 
      
EP 11 20,13 21,45 22,43 24,17 24,61 
      
EP 12 21,61 23,09 24,56 26,70 27,18 
      
EP 13 23,75 25,81 28,34 30,06 30,60 

     

 

Diese Tabelle ist nicht Bestandteil des KTD (ohne Gewähr) 
 

 


